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Infrastrukturausschuss 26.09.2013 öffentlich 

 
 
 
Feldmarksee  
Sanierung Treppenanlage Parkplatz Heidestraße/Mehrzweckgebäude 
-Vorstellung der Planung und Beschluss über die Ausführung- 
 
 
Der Infrastrukturausschuss war in seiner Sitzung am 27.06.2013 –Pkt. 22.6 d. N.- der 
einhelligen Auffassung, den Auftrag zur Planung der Umgestaltung der Treppenanlage zum 
Parkplatz Heidestraße/Mehrzweckgebäude hin, dem Architekturbüro Brinkmann + Deppen, 
Sassenberg, zu erteilen. 
 
Seitens des Architekturbüros Brinkmann + Deppen wird die Planung in der Sitzung 
vorgestellt. 
 
Aufgrund der bautechnischen Mängel an der Treppenanlage sollte die Treppenanlage auf 
der Grundlage der vorgestellten Planung noch im Herbst 2013 erneuert werden. Nach dem 
Beratungsergebnis vom 27.06.2013 laut -Pkt. 22.6 d. N.- sollte die ebenfalls mit 
bautechnischen Mängeln behaftete Treppenanlage vom Strand zum oberhalb liegenden 
Fuß- und Radweg ersatzlos entfernt werden. Die Erneuerung der Treppenanlage Parkplatz 
Heidestraße zum Mehrzweckgebäude sowie die Entfernung der Treppenanlage vom Strand 
zum oberhalb liegenden Fuß- und Radweg war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 
2013 nicht bekannt. Im Rahmen der Budgets innerhalb der Produkte 01.10.04 –
Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen- (Entfernung Treppenanlage vom 
Strand zum oberhalb liegenden Fuß- und Radweg) bzw. 01.10.03 –Baumaßnahmen- 
(Erneuerung der Treppenanlage Parkplatz Heidestraße zum Mehrzweckgebäude; 
Maßnahme ist als investiv zu qualifizieren) stehen jedoch mit Blickwinkel auf den Stand der 
Haushaltsausführung ausreichende Mittel zur Verfügung. 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung: 
  
„Die Sanierung der Treppenanlage Parkplatz Heidestraße/Mehrzweckgebäude erfolgt auf 
der Grundlage der Planung des Architekturbüros Brinkmann + Deppen, Sassenberg, vom       
                im Herbst 2013. Gleichzeitig ist die Treppe vom Strand zum oberhalb liegenden 
Fuß- und Radweg ersatzlos zu entfernen. Der Bürgermeister wird beauftragt die 
notwendigen Aufträge zu vergeben.“ 
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